
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,50 € gesetzlicher Mindestlohn? Im Baugewerbe gilt: 

14,30 € Mindestlohn, 
18,42 € Tariflohn! 

Seit Januar 2015 gilt in Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn als Lohnuntergrenze. Er 

beträgt 8,50 € je Stunde. 

Aber Achtung! 

Im Bauhauptgewerbe Berlin gilt als Untergrenze weiter unser tariflicher Mindestlohn – aktuell 

14,30 € pro Stunde bzw. 11,25 € pro Stunde für Kollegen ohne Berufsausbildung mit einfachsten 

Hilfstätigkeiten. Diese Mindestlohnhöhen gelten seit dem 1.1.2016 bei uns in allen Betrieben für alle 

gewerblich Beschäftigten. Weniger ist verboten. Denn tarifliche Mindestlöhne haben Vorrang vor dem 

gesetzlichen Mindestlohn. 

Lass Dir vom Chef nichts vormachen und Dich auf 8,50 € drücken 
– das ist im Monat ein Unterschied von mehreren hundert Euro! 

Verkauf Dich nicht unter Deinem Wert: Mindestens Baumindestlohn, besser richti- 
ger Tariflohn! 

 

Gemeinsam mit der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt haben wir Beschäftigte den Baumin- 

destlohn und den Lohntarifvertrag durchgesetzt. In tarifgebundenen Betrieben haben Gewerkschafts- 

mitglieder Anspruch auf den richtigen Tariflohn – zum Beispiel 18,42 € für Gesellen. Oft geht aber 

auch in nicht-tarifgebundenen Betrieben viel mehr als der Baumindestlohn! 
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Beim gesetzlichen Mindestlohn gelten Ausnahmen – 

gelten die automatisch auch beim Mindestlohn Bau? 

 

Gilt der Mindestlohn auch für in Deutschland Beschäf- 

tigte, die bei einem Unternehmen mit Sitz im Ausland 

angestellt sind? 

 

Was ist mit Wegezeiten zwischen zwei Baustellen? 

 

Darf der Chef Auslöse, Zulagen oder ähnliches auf den 

Mindestlohn anrechnen? 

 

Ist im Bauhauptgewerbe auch mehr drin als 14,30 €? 

 

 

 

 

Du hast weitere Fragen oder willst 

Dein Recht durchsetzen? Dann rufe 

bei uns an: Wir haben Profis in 

Sachen Mindestlohn Bau. 

Nein. Unser tariflicher Mindestlohn am Bau gilt zum Beispiel für Beschäftigte, 

die länger arbeitslos waren. Es gibt bei unserem tariflichen Mindestlohn nur 

wenige Ausnahmen – näheres wissen die Profis von der IG BAU. 

Ja. 

 

 

 

Wege zwischen zwei Einsatzorten sind Arbeitszeit und müssen auch bezahlt 

werden. 

Nein. Auslöse, Zuschläge (zum Beispiel für Nachtarbeit oder Überstunden) oder 

Fahrtkostenersatz kommen zusätzlich zum Mindestlohn obendrauf. Tipp: Lohn- 

abrechnung von der IG BAU checken lassen! 

Ja. Bei uns ist der tarifliche Mindestlohn die absolute Untergrenze. Der richtige 

Tariflohn liegt deutlich drüber – zum Beispiel bei 18,42 € für Gesellen. Rechts- 

anspruch darauf haben Gewerkschaftsmitglieder, die in einem tarifgebundenen 

Betrieb arbeiten. Oft geht aber auch in anderen Betrieben viel mehr als der 

Mindestlohn. Lass Dich beraten von Profis der IG BAU! Du bist mehr Wert – 

besser Tariflohn! 

 

Dein Ansprechpartner: 

 

Bundesweite Infoline 0391/4085232 
(zum regulären Festnetz-Tarif) 

 

 


